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(8) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 6 sind zu doku- Artikel 2 
mentieren. Näheres regelt das für Inneres zuständige Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ministerium durch Verwaltungsvorschrift. Die Lan-
desregierung unterrichtet den Landtag jährlich zum 
31. Dezember über die Maßnahmen nach Absatz 2 und Düsseldorf, den 6. Dezember 2016  
5 .  

(9) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und die prak
tische Anwendung werden bis zum 30. Juni 2019 
durch die Landesregierung unter Mitwirkung einer 
oder eines unabhängigen sozialwissenschaftlichen 
Sachverständigen und einer oder eines polizeiwissen
schaftlichen Sachverständigen geprüft. Die Landesre
gierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis der 
Evaluierung. § 15c tritt am 31. Dezember 2019 außer 
Kraft." 

Artikel 2 
Einschränkung eines Grundrechts 

Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Grundrecht der Un
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset
zes) eingeschränkt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016  

(L. S.) 
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  
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Drittes Gesetz zur Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes 

Vom 6. Dezember 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes 

Artikel 1 

Dem § 48 Absatz 2 des Ordnungsbehördengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. 
NRW. S. 528) ,  das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, werden folgende Sätze angefügt: 

„Die in Satz 2 genannten Behörden sind auf Antrag un
beschad�t der Zuständigkeit der Polizeibehörden auch 
für die Uberwachung der Einhaltung der durch Zeichen 
2 5 1 ,  253, 261  und 270 .1  der Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 der 
Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I 
S. 367), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
17. Juni 2016  (BGBl. I S. 1463) geändert worden ist, an
geordneten Verbote sowie der im Zusammenhang mit 
diesen Verboten durch Zeichen 276 und 277  der Anlage 2 
zu § 41 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung angeord
neten Verbote für bestimmte Streckenabschnitte zustän
dig. Über Anträge nach Satz 4 entscheidet dJe zuständige 
Aufsichtsbehörde. Satz 3 gilt auch für die Uberwachung 
der in Satz 4 genannten Verbote. Die Landesregierung 
berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2020 über 
die Erfahrungen mit den in den Sätzen 4 bis 6 genannten 
Regelungen." 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S . )  
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m m e 1 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r o s c h e k 

- GV. NRW. 2016 S. 1062 
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Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen Krankheiten (PsychKG) und 
zum Krankenhausgestaltungsgesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG) 
Vom 6. Dezember 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen Krankheiten (PsychKG) und 
zum Krankenhausgestaltungsgesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG) 

Artikel 1 

Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy
chischen Krankheiten vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. 
S. 662),  das zuletzt durch Gesetz vom 22 .  November 2 0 1 1  
(GV. NRW. S. 5 8 7 )  geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 Unterbringung" 

b) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

„§ lOa Aufgabenübertragung, Aufsicht" 

c) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 Aufnahme, Eingangsuntersuchung und Er
forderlichkeit der weiteren Unterbringung" 

d) Die Angaben zu den §§ 31 bis 36 werden durch 
folgende Angaben ersetzt: 

„§ 31 Landesfachbeirat Psychiatrie 

§ 32 Meldepflichten, Berichterstattung, Landes-
psychiatrieplan 

§ 33 Kosten der Hilfen für psychisch Kranke 

§ 34 Kosten der Unterbringung 

§ 35 Kosten der Behandlung 
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